
Kottanermittelt

Vom 13.10.1980 bis zum 6.3.1984 er­
mittelte die Staatsanwaltschaft 3 1/2
Jahre lang gegen die Norddeutsche Affi­
nerie wegen Umweltverschmutzung.
Die umstände, die zur Einstellungdes
Verfahrens durch den Staatsanwalt
führten, sowie die begleitenden Ent­
wicklungen in Ämtern und Behörden,
wollen wir in diesem Kapitel anspre­
chen.
Vorangegangenwar ein Zeitungsartikel
über Cadmiumfundeunserer Gruppein
Affi-Etnläufenin den Müggenburger Ka­
nal. Zu dieser Zeitfand in der Hochschu­
le fürWirtschaftund Politik(HWP)einal­
ternatives Vorlesungsprogramm statt:
die "Sommerhochschule". Dort hatte
sich ein Arbeitskreis gebildet, der sich
speziell mit Umweltproblemenin Harn­
burg beschäftigte. Aufgrund des Arti­
kels stellte diese Arbeitsgruppeals Fazit
schließlich Strafanzeigegegen die Affi.
Kurzdarauf schlossen wir uns der Stra­
fanzeige an.
Seitdem haben sich die Akten gefüllt.
Meßprotokolle von Behörden, Schrift­
wechsel mit der Affi, Vermerke von
Sachbearbeitern, Karten, Gesetze, Ver­
ordnungen, Erlaubnisse usw. haben
sich zu mehreren Aktenstapeln ge­
türmt.
DieUntersuchungen endeten in der Ein­
stellung des Verfahrens, begründet
durch eine Aneinanderreihungeigenwil­
liger juristischer Deutungen und Behör­
denkuriositäten.
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Die Ermittlungen
Die Untersuchungen wurden von der
Wasserschutzpolizei geführt, die so­
gleich bei den Ämtern, beim Amt für
Strom- und Hafenbau, beim Hygieni­
schen Institut und bei der Umweltbehör­
de (BBNU1)auf massive Ablehnungund
Widerstand stießen.
Schon zu Beginn der Ermittlungsarbei­
ten beschloß die wasserschutzpolizei,
.sich zusammen mit den regulären Kon­
trolleuren vor Ort im Müggenburger Ka­
nal ein Bildvon der Aff zu machen. Bei
dieser Fahrt wurden Proben mehrerer
Einleitungengezogen, so auch vom Ein­
lauf Nummer 36. Nach beendeter Mess­
fahrt fährt das HygienischeInstitut nor­
malerweise nicht durch den Müggen­
burger Kanal,sondern durch andere.Ka.­
näle zurück. Die wasserschutzpohzel
wollte jedoch gern auch zurück an der
Affivorbei fahren.
"Warum denn", "Was sol1das denn ?"

murrte das Hygienische Institut und
fuhr nur widerwilligden gleichen Weg
zurück.Aufder Höhedes Einlaufs36 be­
merkte plötzlich jemand, daß an Stelle
des vormals klaren Wassers nun eine
schwärzlich trübe Brühe ausdem Rohr
quoll.Diewaschpo hätte gern noch eine
Probe dieses Einlaufsgehabt.

1 BBNU Behördefür Bezirksangelegen­
heiten, Naturschutz und Umweltgestal­
tung.
Ab 1985: Umweltbehörde

"Haben wir doch schon gehabt H' "

"Nicht schon wieder ..."
" die Hygiene sträubte sich. Erst unter
Druck wurde eine weitere Probe gezo­
gen, auch die gewünschten Schlickpro­
ben wurden bockig ins Meßboot geho­
ben.
DieAnalysen dieser Proben zogen sich
in der üblichen trägen Arbeitsweiseder
Hygienemonatelang hin,so daß sichdie
Polizeiam 10. März 1981 nach den Pro­
ben erkundigte: (Notiz der Wasser­
schutzpolizei 10.3.81)
"HerrSchräder wurde wegen der sedi­
mentptoben sowie der Proben von den
Ansaugstellen angesprochen.' Er will
sich darum kümmern und feststellen,
wo die Proben bez. die Untersuchungs­
ergebnisse vom 4. 12.80 geblieben
sind."
Mitanderen Worten: DieProbenwaren
weg.Erstunter Androhungvon Strafver­
fahren gegen das Institut tauchten die
Ergebnissewieder auf.
Auch sonst stellte die wasserschutzpo­
lizeifest, daß die Aff über verschiedene
gute Kontakteverfügte, so etwa als die
Polizeiunangemeldet zu einem Werks­
besichtigungstermin vor den Affi-Toren
auftauchte und schon beim Pförtnermit
den Worten "Ab, da sind ja schon die
Herren von der Polizei"begrüßt wurde.
Auchim Haus war man schon über den
Besuch informiert.
Mutmaßungen der Verstrickungmehre­
rer Behördenebenenmit der Affiführten
im Verlaufder Untersuchungen zu gele-



gentliehen ReibereienzwischenÄmtern
und der Staatsanwaltschaft.
Dokumente waren durch "Flutschä·
den" abhanden gekommen oder ein­
fach "nicht mehr auffindbar" wie bei­
spielsweise Genehmigungsbescheide
für Affi-Abwässer.
Die Ermittlungsbeamten, Mahnung an
die Ämter schickten, erhielten von dort
nie die Akten des gesamten gewünsch­
ten Vorgangs, sondern nur Einzeldoku­
mente, mit denen ein Gesamtbildkaum
rekonstruierbar war.
Zusätzlich schickten die Ämter häufig

verarschende Begleitschreiben etwa in
der Form, "nun seien die Mißverständ­
nisse zwischen Staatsanwaltschaft und
Behörden hoffentlich beigelegt".DieAk­
tenschränke ·der Kontrollbehörden blie­
ben jedoch weiterhin unzugänglich.
Der Erfolgwar auf Seiten der Behörden.
Da sich viele Dokumente, speziell auch
Genehmigungsbescheide in Luft aufge­
löst hatten, war für einige Anlagenteile,
etwa die Neutralisationsanlage, keine
juristische Handhabe mehr vorhanden.

DieVernehmungen
Mehrere Zeugen - aus der Affi,aus den
Behörden und aus unserer Gruppe
wurden von der wasserschutzpolizei
befragt. Auchhier zeigte sichwieder die
gleiche Abneigung der Umweltbehör­
denvertreter, die Ermittlungen zu unter­
stützen. Mit bemerkenswerter Arro­
ganz wischten sie die Fragenvom Tisch,
als säßen sie vor den Ermittlungsbeam­
ten des Flickskandals: "..das entzieht
sich meiner Kenntnis!"
sagte Herr Sehröder.
"..das ist mir nicht bekannt!"

sagte Herr Volkert,
"..das ist mir unbekannt!
sagte Herr Fleischer

Das Gedächtnis ist wie beim Flick­
skandal auch bei den Behördenin Harn­
burg stark getrübt.
Hervorzuheben ist hier besonders das
Verhalten des verantwortlichen Chemi­
kers bei der Anstalt für Hygiene,schrö­
der, der seit vielen Jahren Affi-Abwässer
untersucht-. Von ihm gingen eine Viel­
zahl von Störungen, wie Berichte über
verschwundene Akten, verschobene
Termine, nicht auffindbare Protokolle,
verzögerte Analysenergebnisse usw.
aus.
Wir drucken einen kurzen Ausschnitt
aus seiner vernehmung bei der Wasser­
schutzpolizei ab:

Frage:"Wo sind die Protokolle, die zu
Beanstandungen führten und wo ei­
ne Nachkontrolle notwendig wur­
der
Sehröder. "Wo die gefragten Analy­
senprotokolle geblieben sind, .kann
ich nicht beantworten."
Frage: "Warum wurde im 2.Nachtrag
der wasserrechtlichen Erlaubnis für
die NA die Auflage des 1.Nachtrags:
die Summe aller Schwermetalle darf
5 mg/P nicht überschreiten,
fallengejassenr
sehröder. "DieserPunkt wurde bei ei­
ner Besprechung mit Strom- und Ha­
fenbau und der NA im Dezember
1974 falJengelassen. Den Grund
weiß ich allerdings nicht mehr. "

2 besser: er hätte das Abwasseruntersu­
chen sollen
3 Smg/l ;;;;5000 flg/I

Frage: "Wie beurteilen Sie die Bela­
stung desGewässersim Hinblick auf
den Fortfall der vorstehend genann­
ten Auflager
Schröder: "Dazu kann ich keine An­
gaben machen, da dieses nicht in
den Rahmender mir erteilten Aussa­
gegenehmigung fällt."
Frage: "Siehaben Analysen durchge­
führt und kennen die Toleranzender
Erlaubnis. Die Toleranzen waren oft
überschritten. Weitere Metalle, die
in der Erlaubnis nicht genannt und
somit nicht erlaubt waren, sind in
den Proben festgestellt worden. In
welcher Form haben Sie daraufhin
resgiertr"
Schröder: "Die Wasserbehärde hat
die Analysenberichte zugestellt be­
kommen; was sie damit angestellt
hat, entzieht sich meiner Kenntnis. "
Frage: "Seit wann ist bekannt, daß
auch andere als die drei in der Er­
laubnis 18Al 114 genannten Schwer­
metalle eingeleitet werden?
Schröder:"Daserinnere ich nicht Ich
kann nur auf die Analysenergebnis­
se hinweisen.5

Frage: "Wer hat maßgeblich bei der
Anstalt für Hygiene an der Pestle­
gung der Wertefür desünleiten von
Schwermetallen und anderen Schad­
stoffen bei der NA gearbeitet?"
sehröder. "Prof Kaffka und ich."

4 wasserrechtliche Erlaubnis
5 Diese Protokollewaren häufig nicht

mehr auffindbar
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Deutlich wird an Hand solcher Aussa­
gen, daß es Umweltvergitternwie der
Norddeutschen Affinerie ein Leichtes
ist, ihren Dreckungestört zu verschleu­
dern.
Von solchen Aufsichtsämternging nie­

mals die Gefahreines Eingriffsin ihrTrei­
ben aus.

Die Gutachten
1982 zeichnete sich ab, daß die ange­
häuften Unterlagengenügend Material
lieferten,um eineAnklagegegendieVor­
standsetage der Affizu erheben.
Lange hatte die Norddeutsche Affinerie
den Ermittlungen regungslos zugese­
hen. Nun endlich zeigte sie Bewegung
und beauftragte einigeeinflußreicheAn­
wälte.
Siegab eigeneGutachtenin Auftrag,die
die Ergebnisseder Ermittlungenals Ma­
kulatur erscheinen lassen sollten.
Als erstes erschien ein Gutachten vom
"INSTITUTFRESENIUS".Diesesbekannte
LaborimTaunushatte dieAufgabe,eine
Ferndiagnose der Schadstoffmeßwerte
im Afft-Abwasser durchzuführen. Orts­
kenntnisse dürften weniger vorhanden
gewesen sein, beprobt das Labor doch
vornehmlichMineralwässeroder Nutel­
la.
DerBerichtdieses Instituts war deshalb
mehr theoretischer Naturund listetezu­
nächst eine Reihe wünschenswerter
Randbedingungen bei der Spurenanaly­
tik auf. DieseTatsachen,bei Messungen
meist so selbstverständlich,daß sie na­
türlich nichtalleaufjedemProtokollwie­
der vermerktwerden,wurden vonFrese­
nius als unbekannt erklärt und als Indiz
benü tzt, diemeistenMeßwertevonuns,
vom HandelslaborTiemann,vonder An-
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"Wenn Sie noch einmal behaupten, unsere Flüsse seien stinkende Kloaken,
verurteilt Sie das Gericht wegen Zersetzunq der öffentlichen Ordnunq!"

•



stalt fürHygieneoder jedemanderen als
unbrauchbar zu verwerfen. (Natürlich
schreibt auch Fresenius nicht all diese
Angaben auf die Nutella-Gläserl.
DaMeßdaten die einzigeGrundlagedie­
ses Gutachtens darstellten, zu entwer­
fen,wurdeeineReihevonBefundenhin­
zukonstruiert, um das Ergebnis affige­
recht erscheinen zu lassen.
Beispielsweise entdeckte Fresenius in
unseren Daten vom Einlauf40, daß die
Werteschwankten (600 1000 Ilg/1Cad­
mium 1).
Daraus wurde dann geschlossen, es
handele sich um verschiedene Wasser­
mengen, die zur Meßzeitaus dem Rohr
flossen, so daß die Schadstoffe unter­
schiedlichverdünnt seien.Freseniusbe­
mängelte daher eine fehlende Angabe
über die Wassermenge,denn nur so lie­
ße sicheine Schwermetallfrachtbestim­
men.
Frachtbestimmungen sind zwar gerade
für die Affieine notwendige Forderung,
jedoch ist dem Institut offenbarentgan­
gen, daß die wasserrechtlicheErlaubnis
nicht Frachtwerte sondern Konzentra­
tionsangaben enthielt. Mangels Kennt­
nis der Situation arn Rohrendedes Aus­
laufs Nummer 40, den wir ständig mit
enormen nahezu gleichbleibendenWas­
sermengen beobachteten, würde eine
Frachtbestimmung ein noch verheeren­
deres Ergebnisliefern.Sinnvollwäre ei­
ne Frachtbestimmungsicherlich.(siehe
Artikel"Gifteim Affi-Abwasser")
Von den Affi-Anwältenwurden zu dem
Gutachtennoch weitereArgumentehin­
zugedichtet, wie etwa dieses:
"In einem auslaufenden Wasserstrahl
sind die Sedimente über dem Quer­
schnitt ungleich verteilt. Bei einer Probe-

nahme besteht daher die Gefahr,daß Se­
dimente überproportional erfaßt wer­
den."6

AuchfolgendeBehauptung entbehrt je­
der Grundlage:
"Ein häufig zu beobachtender Probe­
nahmefehler besteht auch darin, daß zu
Beginn der Probenahme das Gefäßmit
dem Abwasser gespült wird. Dabei ist zu
erwarten, daß im Wasserungelöst vor­
handene Bestandteile selbst im Probe­
nahmegefäß zurückbleiben. "7

Das Resümee, das die Anwälteaus die­
sem Gutachtenzu ziehen könnenglaub­
ten, wurde festgehalten in einer Liste
von Aufzählungen:

Der Wert ist unerklärlich ...
- Fehler bei der Probenahme ...

Der Meßwert muß angezweifelt wer­
den ...
- Die Richtigkeit des Wertes muß be­
zweifelt werden ...

fehlerhafte Probenahme ..,
Das Erscheinen der mächtigen Affihat
dem Staatsanwalt in der Folgezeitim­
mer weichere Knieverschafft.Verstärkt

6 Diese Behauptung kann der Leser
selbst an seiner Kaffeekanne testen.
Nachden Behauptungen derAffi-Anwäl­
te findet sich das Kaffeepulverim Rand
des Kaffeestrahls,während im Innern
nur das heiße Wasser fließt.
TollerTip !
7 Die Argumentation wird tatsächlich

anders herumgeführt. Solltesich in den
Laborgefäßen Schadstoffreste aus un­
bekannten Quellenverborgen haben, so
werden sie mit dem zu untersuchenden
Wasser fortgespült. Sedimentreste im
Abwasser sollen zudem ja gerade nach­
gewiesen werden.

wurde sein Schlotterndurch einzweites
Gutachten, das die Affi ihm auf den
Schreibtischschickte.
Diesesstammt von einerBehörde,näm­
lich der Bayerischen Landesanstalt für
Wasserforschung.Vondiesemöffentlich
finanzierten Institut bestellte die Affiei­
ne Stellungnahme des GutachtersHoff­
mann zu der Frage,wasvondem Satz in
der wasserrechtlichen Erlaubnis von
1968 zu halten sei:
"Das Regenwasser darf keine für den
Vorfluter schädlichen Substanzen ent­
halten U

Genußvollmachte sichHoffmanndaran,
diese zunächst einleuchtende Auflage
zu zerpflücken:
- Regenwasser sei eine in Wirklicheit
mit Schwermetallenverseuchte Brühe.
Messungen, die Hoffmannaus Münch­
ner Rinnsteinenzitierte,solltendies be­
legen. Daher müsse man als Grundlage
die Anforderungender (damals nur ge­
planten) Mindestanforderungen8 nicht
etwa der viel zu strengen Trinkwasser­
verordnung? nehmen.
- Diese Mindestanforderungen lassen
durch monströß hohe Einleitungsgrenz­
werte fast jede Schadstoffeinleitungzu.
Das Wort keine sollte in so-viel-wie­
geht umgetauft werden. Diechemische
Spurenanalytik sei heute in der Lage
selbst kleinste Mengen zu erfassen, so
daß die Begutachtungsgrundlage fol-

8 SieheKapitel"DieBehörden-ein Kapi­
tel für sich"

.9 ZumVergleich:
Fürdie Einleitungvon Cadmiumfordert
die Trinkwasserverordnung Ilg/1, die
Mindestanforderung erlaubt 1000 Ilg/1H
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glicheben wieder jeneMindest-anforde­
rungen sein müßten. (DieAnforderun­
gen dieses damaligen Entwurfs" sehen
Daten vor, die etwa 1000-bis 100000­
fach über den heute üblichen Nachweis­
grenzen hegen.)
Das Wort schldUch kennt Herr Hoff­
mann auch nur als lebenswichtig. Viele
der Metalle im Affi-Abwasserseien le­
bensnotwendige Spurenelemente (wie
in Nutella).Nurin sehr krassen Fällengä­
be es oberhalb von "keine" einen Um­
schlag der Heilwirkung.Natürlich ist es·
bei der Aff noch nicht soweit. Er stellt
sodann fest, daß die Fischevor den Roh­
render Aff nicht augenblicklich den
Bauch nach oben drehen und von den
Gräten fallen; von akuter Schädlichkeit
könne 'folglich nicht mehr gesprochen
werden. Eine Langzeitwirkung der
Schwermetalle durch den Artreiche­
rungsweg zu den Raubfischen habe
aber gerade sein Institut nicht entdek­
ken können.
GlücklicheAffL
Zu guter Nacht stellt Hoffmann noch
fest, daß Metalle a ptiott" unschädlich
seien.
Vondieser "Unschädlichkeit" profitieren
daher vor allem die Metalle Quecksilber,
Cadmium, Blei, Arsen, Plutonium, das
Messer in der Brust und die Affi.

10DerEntwurfist inzwischen am 5.9.84
zur offiziellen "Schmutzwasserverwal­
tungsvorschrift" Nr. 39 erhoben wor­
den.
11apriori = von vornherein (Fremdwor­

te beeindrucken immer in Gutachten !)
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Diese industriehörigen Gefälligkeitsgut­
achten haben den Staatsanwalt nun
endgültig in die Richtungeinschwenken
lassen, in dieUmweltbehördeund Senat
schon lange drängten: Bloß-keinen­
Wirbel-machen, Schluß damit ! Der
Staatsanwalt Eschenburggriffdaher zur
Feder und schrieb eine Begründung zur
Verfahrenseinstellung.

DieEinstellung
Die Einstellungsbegründung, die der
Staatsanwalt zu Papier brachte, klingt
allerdings im Zusammenhang mit den
Unterlagen seiner 3 1/2 jährigen Sam­
meltätigkeit oft sehr eigenwillig inter­
pretiert.
Die Begründung umfaßte mehrere The­
menbereiche, denn es lagen eine Reihe
von Vorwürfengegen die Affvor:
- Das Regenwasser führte extreme
Schwermetallfrachtenvom A.ffi-Gelände
in die Kanäle.
- Der Schlickin den Gewässern um die
Affiwar mit Schadstoffen überladen.

Es lagen Meßwerte in dramatischen
Größenordnungen vor
- von uns

von den Behörden ab 1968
- von derBBNU(24-Stunden-Messung)

Schlickprobenvon uns
- Schlickprobenvon Strom-und Hafen­
bau (BUP)12

DieKanalisationsabwässerenthielten
katastrophale Schwermetallkonzentra­
tionen und gelangten ungeklärt indie EI­
be

12BUP=Baggergutuntersuchungspro­
gramm

Dieeinzige juristische Handhabe gegen
die Aff sah der Staatsanwalt darin, al­
lein der Affi-Chefetageein "schuldhaftes
Handeln" vorwerfen zu können, auch
wenn der Tatbestand der Wasserver­
schrnutzung durch die Firma "Affi"er­
fülltwar. Eswurde eben nicht gegen die
"Norddeutsche Affinerie"ermittelt, son­
dern lediglich gegen einige Mitglieder
des Affi-Vorstands,denen persönlich et­
was nachgewiesen werden mußte:
"Soweit in einigen Fällen der Tatbestand
... objektiv erfüllt ist, war entweder be­
reits nicht festzustellen, daß auch ein
unbefugtes - also recntswidriges - Ver­
halten bestimmter Verantwortlicher vor­
gelegen hat oder aber - soweit das der
Fall war - ließ sich zumindest nicht be­
weisen, daß sie auch schuldhaft im Sin­
ne der ...Stralvorschriften gehandelt ha­
ben."
Mit dem Thema "Niederschlagswasser"
begann der Staatsanwalt Eschenburg
seine Einstellungsbegründung. Er er­
kennt zunächst den Tatbestand der Ge­
wässerverschmutzung:
"Die nicht unerheblichen Schwermetall­
werte" sind dadurch zu erklären, daß
aus den auf dem Firmengelände unge­
schützt gelagerten Erzen bei Regenfäl­
len Schwermetalle ausgewaschen und
dann mit dem NiederschJagswasser
weggespült worden sind. Es kann aus­
geschlossen werden, daß das Nieder­
schlagswasser derartig mit Schwerme­
tallen vorbelastet war."
Sogar die Schuld der Bosse wurde in
mögliche Reichweitegerückt:

13 Umschreibung tür "Riesenwerte".



"Ein unbefugtes . d.h. rechtswidriges ­
Verhalten könnte insbesondere für die
Vorstandsmitglieder in Betracht kom­
men, weil sie nicht dafür gesorgt haben,
daß die Erze gegen Auswaschungen
ausreichend geschützt wurden."
Nun allerdings greift der Staatsanwalt
zur wasserrechtlichen Erlaubnis und
liest die dort verfügten Auflagen:
"Das Regenwasser darf keine für den
Vorfluter schädlichen Substanzen mit­
tuhren."
Diese Auflagescheint er mit dem Gut­
achten des Herrn Hoffman zu verbin­
den, denn er schreibt:
"Niederschlsgswasser,das nicht von
vornherein mit für den Vorfluter schädli­
chen Stoffen vorbelastet ist, gibt es
nicht:"
DieseAuflagenseien zwa~ von den Ge­
nehmigungsbehörden damals gut ge­
meint gewesen, nur leider für eine An­
klage nicht brauchbar:
rDerertunbestimmte Klauseln haben je­
doch keinen Einfluß auf die Wirksamkeit
der wasserrechtlichen Erlaubnis als sol­
chen Sie sind auch nicht etwa für sich
genommen von vornherein nichtig an­
zusehen, sondern lediglich strafrecht­
lich nicht durchsetzbar. U

Eine große Anzahl von Meßdaten mit
extremen Schwermetallwertennämlich
die Regenwassereinleitungen, waren
damit für eine Anklageerhebunggegen
die Affinicht mehr brauchbar.
Der folgende Teil befaßte sich mit ge­
werblichem Abwasser, einschließlich
der Kühl- und Kondensatwässer. die
ebenfalls durch erhebliche Schadstoff­
mengen auffielen.
Eineominöse GruppezwielichtigerWis-

senschaftler und Studenten'? hatte ihm
- dem Staatsanwalt - zwei Broschüren
Wasserin Hamburg 1 und 2 gefülltmit
Meßdaten, auf den Tischgelegt.
"Die von der UmweltschutzgruppePhy­
sik/ Geowissenschaften erstellten Ge­
wässeranalysen ... betreffen in erster Li­
nie das Schwermetall Cadmium, für das
bisher keine Grenzwerte für die NORD­
DEUTSCHEAFFINERIEfestgesetzt wor­
den sind. Auch handelt essich insoweit
nicht um Meßergebnisse von anerkann­
ten Instituten oder Sachverständigen,
deren Hauptaufgabe es ist, derartige
Proben zu ziehen und zu untersuchen.
Bei solchen Einrichtungen und Sachver­
ständigen besteht die Vermutung der
Richtigkeit der gewonnenen Meßergeb­
nisse. Bei Analysen von einer Studen­
ten-Gruppe der Fachrichtungen Physik
und Geowissenschaften15 ist es hinge­
gen zweifelhaft, ob eine solche Gruppe
über das erforderliche Fachwissen und
die nötige Erfahrung verfügt, wissen­
schaftlich zweifelsfreie Analysenergeb­
nisse zu ermitteln. "

14 Das sind wir !
15 DerName "Physik/Geowissenschaf­

ten" stammt noch aus den Kindertagen
unserer Gruppe, inzwischen arbeiten
bei uns Astronomen,Biologen,Bodenk­
undler, Chemiker, Geographen, Geolo­
gen, Geophysiker,Informatiker,Lehrer,
Mathematiker, Meteorologen, Minera­
logen, Ozeanegraphen. Photographen,
Physikerund Leute,diesichnicht Bange
machen lassen.

Diese Zweifelhätte er allerdings
beseitigen können:
• Wirhaben ihm wiederholteinenTeil

der Probenwässer,indenen wirhohe
Schadstoffmengen feststellten, zur
Nachkontrolle überlassen. Er hätte.
diese ProbenIn-derHvgiene.Inpriva­
ten Handelslabors, im BKA oder
weiß der Teufelwo nachprüfen kön­
nen.

• Wirhaben angeboten, eine gemein­
same Probenahme mit# der Hygiene
und unabhängigen Laborsdurchzu­
führen.

Diese Möglichkeiten blieben aller­
dings vom Staatsanwalt Eschenburg
ungenutzt.
Statt dessen vergleichter unsere Un­
tersuchungsdaten mit den Ergebnis­
sen des HandelslaborsTiemann,ob­
wohl zwischenbeiden Beprobungen
mehr als eine Woche Zeitunter­
schied liegt. Bei der Gegenüberstel­
lungdieserDatenerhärten sichseine
Zweifeluns gegenüber (Tabelle1)
"Diese Zweifel werden dadurch be­
stärkt, daß die Meßergebnisse der
Studentengruppe zum Teil ganz er­
heblich von den Ergebnissen der An­
stalt für Hygiene -sowie auch von de­
nen des vereidigten Handelschemi­
kers Dr. Pritz Tiemann - abweichen.
Die Untersuchungsergebnisse der
Anstalt für Hygiene haben sich bis­
her jedoch als zuverlässig erwiesen.U

DieseZuversicht in die Qualität des
HygienischenInstituts ist allerdings
merkwürdig,denn einerseits ist des­
sen Arbeit in Fachkreisen mehr als
umstritten, andererseits verhielt ge-
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Metall Nir Hygiene Wir Helann AHi17

18.6. 24.6. 10.7. 24.7. 1979-80
Cadliul 600 230 1000 1260 360
Arsen 91 100
Kupfer 150 67
Zink 2200 1400 4900

Keßdatenvergleich16 mehrerer
Institute aa AuslaufNr. 40
Mitte1980
(DieseTabellewarnicht Bestandteil
der EinsteIlungsbegündungl

Tabell@!

18 DieAnstaltfürHygieneist eineUnter­
abteilung der UmweltbehördeBBNU

Während der Begründung der Ein­
stellung wuchs der Abfallhaufenof­
fenbar unaufhörlich.
Auf seinem Schreibtischlagen nun
nur noch 5 Protokolle aus nicht
rechtsverjährter Zeit; übriggeblie­
ben aus einer Flutvon katastropha­
len Analytikdaten.
"Die Auswertung der zahlreichen
Protokolle, die zur Akte gelangt sind,
ergab, daß in nicht rechtsverjährter
Zeit lediglich folgende Überschrei­
tungen der Grenzwerte von der An­
stalt für Hygiene amtlich festgestellt
werden konnten:

Am 20.6.1978, Auslauf 22: Tempe­
ratur (Kondenswasser)50
- Am 24.6.1980,Auslauf21: Kupfer
5,8 mg/J19

Am 19.3. 1981,Auslauf 61: Sedi­
ment 2 ml/l nach 2 Stunden

Am 30.6.1981,Auslauf 14: Kupfer
9,0 mg/J19
- Am 23./24. 11.1981, Auslauf 69:
(24 Std. Mischprobe) Nickel 15,2
mg/J19"
Die Einstellungsbegründung dieser
Daten klingt nun allerdingsreichlich
merkwürdig, fand der Staatsanwalt
doch auch hier den Tatbestand als
erfülltvor:
"Die Grenzwerte sind so hoch ange­
setzt worden, daß siein keinem Falle
überschritten werden dürfen Das
bedeutet, daß nach den derzeit der
Norddeutschen Affinerie erteilten
wasserrechtlichen Erlaubnissenjede
noch so kurzfristige Überschreitung
der Toleranzwerte die Einleitung zu

Auch die Meßdaten der Schwerme­
tallvergiftungim Schlickder Kanäle
wird vom Staatsanwalt als un­
brauchbar für eine Anklageerhe­
bung angesehen:
"Die Untersuchungsergebnisse kön­
nen daher gJeichfaIJsnur als Indiz
dafür angesehen werden, daß von
der Norddeutschen Affinerie in der
Vergangenheit SchwermetaIJe in
nicht unerheblichen Mengen in die
~ngrenzenden Gewässer gelangt
sind und sich dort im Schlamm in
größeren Mengen abgelagert ha­
ben"
Mit den behördlichen Analysenvon
Cadmium und Blei beschäftigte er
sich ebenfallsnicht weiter, lagen da­
zu ja auch keine Genehmigungen
vor.

16 Der Staatsanwalt hätte auch Apfel
und Birnevergleichenkönnen .

17 Mittelwertvon drei Proben, den die
Affiden Behördenmitteilte. -

Angaben in /lg/l

rade dieses Institut sich bei den Er­
mittlungen besonders bremsend zu­
gunsten der Affi'8.

Einen vergleich zwischen Tiemann
und der Hygienemachte er nicht.
Bemerkenmöchten wir,daß es auch
für einen Staatsanwalt schon ein
starkes Stück ist, die Qualität ver­
schiedener Institute auf der Basisso
weit auseinanderliegender Zeiträu­
me zu beurteilen.
Durchdie Begründungdes Staatsan­
walts lagenneben den Regenwasser­
daten nun auch eine Reiheweiterer
MeßprotokoIIeimjuristischenAbfal­
leimer.

19 1mg/l = 1000 /lg/l
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einer unbefugten Gewässerverunrei­
nigung m macht. ..
Nun entdeckte der Staatsanwalt
Eschenburg offenbar erstaunt, daß 5
Meßprotokolle eigentlich nicht viel
wären, so daß er schrieb:
"Einerseits ist esschon auffällig, daß
bei den zahlreichen Gewässeranaly­
sen, die von der Anstalt für Hygiene
in den zurückliegenden 51ahren ...le­
diglich in 5 Fällen AutIagenverstöße
festgestellt wurden. U

Daß aber gerade die Behörden nach
1974 ihre Überwachung drastisch
reduziert hatten (vergl. Kapitel"Die
Behörden ein Kapitel für sich") und
nur noch gelegentlich bei der Affi
Proben zogen, ging in sein Konzept
nicht ein.
DenAbfallhaufenunter seinem Tisch
muß er ebenfalls vergessen haben.
Bei4 dieser Proben argumentierte er
nun mit dem Umstand, daß es sich
um sog."Stichproben" handele. Die­
se proben wurden stichprobenartig
aus dem laufenden Abwasserstrahl
gezogen. Dieses nutzte er bei einer
Märchenstunde zur Feststellung:
"Die Tatsache,daß bei allen weiteren
Beprobungen der jeweiligen Ausläu­
fe die Gewässeranalysen ergaben,
daß die festgesetzten Toleranzen
eingehalten worden waren, spricht
dafür, daß ., besondere Umstände
vorgelegen haben müssen.
... So ist es beispielsweise nicht aus­
zuschließen daß die Uberschreitun­
gen durch nicht vorhersehbare Be­
triebsstörungen oder die Fehlbedie­
nung eines Anlagenteils durch einen
ordnungsgemäß ausgebildeten Be­
schäftigten zustande kam, ohne daß

die beschuldigten vorstendsmitglie­
der in irgendeiner Weise darauf hät­
ten Einfluß nehmen können und
müssen."
Damit sind weitere 4 Protokolle nicht
mehr für eine Anklage brauchbar; der
Abfallhaufenwächst weiter.
EinProtokollbleibt, ein winziges Proto­
koll, das ihm Schwierigkeiten machen
will!
Esist eine Analyseder 24-Stunden-Mes­
sung der BBNU,die 1981 im Rahmen ih­
res "Sofortmessprogramms Direktein­
leiter' einen Tag lang ständig Wasser
aus den Abwasserströmen saugte.
In einer dieser Mischprobe .am Einlauf
69 fanden sieam 23. November 1981ei­
nen bombastischen Wert von 15200
~g/l Nickel, weit oberhalb der selbst
schon bombastischen Grenzwerte.
Zu nahezu 100 Protokollen fand der
Staatsanwalt Begründungen, warum
diese nicht brauchbar waren. Und nun
blieb dieses lächerliche Protokoll vor
ihm liegen.
Wäs 5011's!

u
Also schrieb er: Was im übrigen die
Mischprobe vom 23./24.11. 1984 anbe­
langt, bei der am Auslauf 69 15,2mg/F"
gemessen wurden, ist dieser Wert inso­
fern wenig verständlich als bei anderen
Messungen an diesem Auslauf die Nik­
kelwerte erheblich unter dem festge­
setzten Grenzwert von max. 3,0 mg/P"
Jagen.
... eine Erklärung für den extrem ho­
hen Wert ... konnte nicht gefunden
werden."

Der Tischwar leer!

20 1 mg/l =1000 j.Lg/1

Das letzte von den 10-kleinen-Negerlein
ist vom Staatsanwalts-Schreibtisch ge­
plumpst.
Auchden einzigenverbleibenden Punkt
ging er nun zügig an, um auch seine
Zweifelam "schuldhaften Handeln" der
Affi zu dokumentieren, gab es doch
auch die Vorwürfe, die Affihätte das
Hamburger Sielsystem mit grausigen
Schwermetallmengen vergiftet. Eine
weitere Reihe von Protokollen belegt
dies. Zudemführte das Sielbis 1983 gar
nicht in ein Klärwerk.sondern mündete
einige Kilometerweiter mitten im Hafen
unter der Argentinienbrückein den Rei­
herstieg. die Querverbindung zwischen
Norder-und Süderelbe.
Hierstieß der Staatsanwalt Eschenburg
auf einen höchst mysteriösen Umstand.
Er stellte nämlich fest, daß es für zwei
außergewöhnlich schadstoffintensive
Anlagen besondere Auflagenmit stren­
geren Grenzwertengab. Dieswaren die
Neutralisation und die Selenanlage.
Beider Überwachung der Affi-Kanalisa­
tion wurden Proben allerdings nur dort
gezogen, wo ein GullideckelZugang er­
möglichte. Das war jedoch nicht immer
dort, wo auch Affirohrein das Sielmün­
deten. Insgesamt hat die Affica. 10 bis
20 weitere Einleitungenin die Kanalisa­
tion, angefangen von weiteren Produk­
tionsanlagen bis zu Waschräumen und
Toiletten.
Dort setzte der Staatsanwalt an. Wenn
nämlich die Proben nicht direkt aus den
kritischen Rohren gezogen wurden,
sondern erst kurz danach, dann könnte
ja der hohe Schwermetallgehalt auch
aus der Toilette stammen. Für ein Klo
galten ja nicht die strengeren Auflagen,
sondern nur die Hamburger Sielsat-
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zung.
n Diean diesenKontrollpunkten ermittel­
ten Werte sind daher nicht geeignet,
Überschreitungen in einem bestimmten
An/agenbereich nachzuweisen; denn es
kann zumindest nicht ausgeschlossen
werden, daß Abwasser aus anderen An­
lagenteilen für eine Erhöhung der Werte
ursächlich war.
... Wasaber die ...Abwässer aus den üb­
rigen Anlagebereichen betrifft,
kommt ein unbefugtes Verhalten ...aus
folgenden Gründen nicht in Betracht
Die in § 9Abs. 1 eHmb. Sie/satzung ent­
haltene Bestimmung, daß keine pflan­
zen- und bodenschädlichen Stoffe oder
Abwässer eingeleitet werden dürfen, ist
straftatbestandsmäßig zu unbe­
stimmt."
DieStrafanzeige gegen die Aff war mit
diesen Ausführungen des Staatsan­
walts vom Tisch.
Da er gerade so schön in Schwungwar,
ließ er sich noch kurz darüber aus, war­
um auch die Behördenkeine Schuld an
der Affi-Situationhätten. Einigeinteress­
ante Bemerkungenüber dieStellungder
Umweltbehörde brachte er so noch zu
Papier.
Eine Wasserbehärde hätte vor allem
nicht das WasservorVerschmutzungen
zu schützen, sondern lediglichdie Vor­
gänge rund um dieGewässerzuüberwa­
chen.
"Versteht man die Aufgaben der Was­
serbehörden aber in dieser Weise, so
kann ihre Stellung nur als die einesÜber­
wach ungsgaranten und nicht als die ei­
nes Beschützergaranten, der für die ab­
solute Gewässerreinhaltung zu sorgen
hat, verstanden werden.'I
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Deshalbsieht dann auch die Gewässer­
verschmutzung anders aus:
"Dasverunreinigungsverbotmuß al­
so überalldortzurückstehen,wodies
1m Interessevon ijHentHchemWohl
dIenendenGewjssernutzungenuner­
1.Bllchist. ~~

Hiernun wird die Affisogar gemeinnüt­
zig,dennnatürlichmüsse,manauch das
Wohlder Affiberücksichtigen:
~(.. wobeinicht nur das WohlderAllge­
meinheit,sondernauchderNutzenein­
zelner 21 zu berücksichtigensind und
vermeidbareBeeinträchtigungenzu un­
terbleibenhaben.ii
DieAffischreibtallerdingsselber,sie sei
ein großer Betrieb, bei dem es unver-

21' damit ist die Affigemeint

meidbar ist wenn es pufft, stinkt und
spritzt!
Mit dieser Beschreibung der Einstel­
lungsbegründung und der Abläufewäh­
rend der Ermittlungwollen wir uns lie­
ber abwenden von dieser Justiz.Durch
Halbherzigkeitund möglicherweiseso­
gar durch höheren Druck gesteuert,
wird es Firmenwie der Affierst ermög­
licht, ungehindert jeden Dreck im gro­
ßen Bogenum sichherum zu verschleu­
dern.
DieJustizklagt da lieberdas wegwerfen
von Schrottsofas im Waldan (wasohne
Frage ebenfalls eine Sauerei darstellt),
als daß sie sich auf längere Prozessege­
gen einemächtige Industrie mit zweifel­
haftem Verlaufund Ausgang einläßt.

Unter solchen Umständen ist die Indu­
strie noch sicher, durch Wachstums­
und Industrialisierungsideologiengenü­
gend Politiker,Juristen,Ämter und Be­
hörden zu finden,dieeinehemmungslo­
se vernichtung jedes FleckchensErde
nicht nur unterstützen oder verharmlo­
sen sondern die Öffentlichkeitobend­
rein auch noch für blöd verkaufenwol­
len.
Diese 3 1/2 jährigen Ermittlungenge­
gen die Affisind dafür ein Beispiel.

• • •
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